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Einleitung

Die Entflechtung marktbeherrschender Unternehmen gehörte zu den heftig
umstrittenen Fragen im Vorfeld der 8. GWB-Novelle. Im Gesetzgebungs-
verfahren ist die Einführung einer selbstständigen, allein auf Marktbeherr-
schung beruhenden Entflechtungsregelung dann zwar nicht weiterverfolgt
worden. Jedoch soll § 32 Abs. 2 GWB neu gefasst werden, der die Abhil-
femaßnahmen bei Zuwiderhandlungen gegen das Kartell- und Miss-
brauchsverbot, regelt. Er soll nunmehr ausdrücklich auch die Möglichkeit
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